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entsprechen oder aber der Wahrheitsgehalt dieser Darlegun
gen in Zweifel zu ziehen ist.
2. Voraussetzungen für die Durchführung und Auswertung 

.des Untersuchungsexperiments.
3. Aus einem Untersuchungsexperiment resultierende An
gaben zur Zeitdauer eines bestimmten Vorgangs, die nur re
lativ sind und die Möglichkeit beinhalten, daß der betreffende 
Zeitraum' beim tatsächlichen Vorgang auch kürzer oder län
ger gewesen kein könnte, ohne ihn konkret zu begrenzen oder 
begrenzen zu können, sind für die Führung des Nachweises, 
daß das Geständnis des Angeklagten der Wahrheit ent
spricht, nicht verwertbar. Sie lassen vielmehr Zweifel am 
Wahrheitsgehalt des Geständnisses offen.
OG, Urteil vom 15. August 1989 - 2 OSK 13 89.

Das Kreisgericht verurteilte den Angeklagten wegen Brand
stiftung- in Tatmehrheit mit öffentlicher Herabwürdigung und 
Beleidigung (Verbrechen gemäß § 185 Abs. 1 StGB, Vergehen 
gemäß §§ 220 Abs. 3, 137, 139 Abs. 3 StGB) zu einer Freiheits
strafe sowie zur Zahlung von Schadenersatz.

Diese Entscheidung beruht auf folgenden wesentlichen 
Sachverhaltsfeststellungen:

Der 52jährige Angeklagte ist von Beruf Zimmermann so
wie Betonfacharbeiter und Drahtzieher. Seit dem l.Juli 1987 
arbeitete er in der Bauabteilung der Pädagogischen Hoch
schule P. Ihm. übertragene Arbeiten erfüllte er in guter Quali
tät und Quantität. Vereinzelt traten durch Alkoholgenuß wäh
rend der Arbeitszeit Arbeits-Pflichtverletzungen auf, die er 
jedoch nach Aussprachen abstellte. Das Verhältnis des Ange
klagten zu seinen Arbeitskollegen war auf Grund seiner teil
weise unbeherrschten Art zeitweise gespannt.

Am 29. April 1988 nahm der Angeklagte an der Maifeier 
seines Kollektivs teil. Aus persönlicher Verärgerung und un
ter erheblichem Alkoholeinfluß stehend beleidigte er wäh
rend dieser Feier den Zeugen W. Daraufhin'wurde er' von 
seinen Kollegen gewaltsam aus dem Raum gebracht.

Nachdem der Angeklagte elne Diskothek besucht hatte, be
gab er sich gegen 22 Uhr zum Gebäude der Tischlerei der 
Pädagogischen Hochschule, um dort noch einige Flaschen Bier 
zu trinken. Aus Verärgerung über seine Kollegen und über 
seiner Meinung nach ungerechte Prämienzahlungen entschloß 
er sich, das Spänelager der Tischlerei in Brand zu setzen. Er 
zog nochmals kräftig an einer zur Hälfte auf gerauchten Zi
garette, um die Luftzufuhr und Glutbildung zu erhöhen, und 
wärf sie anschließend auf das Spänelager, weiches sich im 
Anbau des Gebäudes der Tischlerei befand. In den Hobel
und Sägespänen entwickelte sich ein Schwelbrand, der kurze 
Zeit später zur offenen Flammenbildung führte. Das Feuer 
breitete sich durch das über den Spänen befindliche Fenster 
auf das Innere der Tischlerei und den Dachkasten aus. Die 
Zwischendecke des Gebäudes fing Feuer und der Dachstuhl - 
brannte teilweise ab. Ein angrenzender Schuppen wurde zum 
Teil zerstört, und ein Anbau, der'zwei Familien zur Lagerung 
von Gegenständen diente, brannte vollständig ab.

Im Obergeschoß- des Gebäudes befindet sich die Wohnung 
der Familie R., .in der sich zum Zeitpunkt des Brandes fünf 
Bürger auf hielten. Infolge der Brandausbreitung auf den 
Dachstuhl der Tischlerei und der entstandenen Rauchgasent- 
wieklung waren Leben und Gesundheit dieser Bürger unmit
telbar gefährdet. Die Zeugin R. mußte sich auf Grund der 
Raucheinwirkung in medizinische Behandlung begeben.

Durch den Einsatz der Feuerwehr wurde ein Übergreifen 
der Flammen auf weitere Gebäude verhindert. Infolge des 
Brandes entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von 18 526 M. 
Darüber hinaus wurde sozialistisches Eigentum in Form von 
Produktionsmitteln in Höhe von 978,12 M vernichtet. Der 
Schaden am persönlichen Eigentum betrug 7 527,03 M.

Der ■ Angeklagte hatte fm Ermittlungsverfahren mehrfach 
ein Geständnis abgelegt. Dieses Geständnis widerrief er je
doch, soweit es die Brandstiftung betraf, und hielt diesen Wi
derruf auch in der gerichtlichen Hauptverhandlung aufrecht.

Gegen die Entscheidung des' Kreisgerichts richtet sich der 
zugunsten des Angeklagten gestellte Kassationsantrag des 
Präsidenten des Obersten ^Gerichts, soweit Verurteilung wegen 
Brandstiftung erfolgte.

Der Kassationsantrag hatte Erfolg.
»

Aus der Begründung:
Die Entscheidung des Kreisgerichts verletzt, soweit, Verurtei
lung des Angeklagten wegen Brandstiftung erfolgte, das Ge
setz (§ 222 StPO) infolge nicht ausreichender Sachaufklärung 
und darauf beruhender fehlerhafter Beweiswürdigung.

' Die Pflicht des Gerichts zur allseitigen uhd unvoreinge
nommenen Feststellung der Wahrheit beinhaltet auch.' das

von einem Angeklagten abgelegte Geständnis auf seinen 
Wahrheitsgehalt zu prüfen. Dabei ist insbesondere zu klären, 
ob der Inhalt des Geständnisses durch Zeugenaussagen, mate
rielle Beweismittel oder Sachverständigengutachten bestätigt 
oder widerlegt wird oder ob sich aus diesen Beweismitteln 
Zweifel am Wahrheitsgehalt des Geständnisses ergeben.

Aussagen des Angeklagten, insbesondere Schilderungen 
spezieller Umstände und Vorgänge des zu klärenden Gesche
hensablaufs, können auch durch solche Methoden der Beweis
führung wie Untersuchungsexperimente, Rekonstruktionen 
u. ä. überprüft werden (vgl. Beweisrichtlinie des Plenums des 
Obersten Gerichts vom 15. Juni 1988 [GBl. I Nr. 15 S. 171; NJ 
1988, Heft 8, S. 315]). Die Durchführung eines Untefsuchungs- 
experiments ist u. a. dann als eine wesentliche Methode der 

-Beweisführung erforderlich, wenn damit solche Feststellun
gen getroffen werden können, die für sich oder im Zusammen
hang mit Informationen aus anderen Beweismitteln wesent
liche Rückschlüsse darauf zulassön, ob die in einem Geständ
nis des Angeklagten enthaltenen Darlegungen zu bestimmten 
Umständen oder Vorgängen der Tat bzw. solchen, die im Zu
sammenhang damit stehen, der Wahrheit entsprechen oder 
aber der Wahrheitsgehalt dieser Darlegungen in Zweifel zu 
ziehen ist.

Das setzt allerdings voraus, daß das Experiment unter 
exakter Beachtung des vom Angeklagten beschriebenen Tat
ablaufs, der Tatsituatiön, der Tatumstände und der im Tat
zeitraum Vorhänden gewesenen Bedingungen durchgeführt 
wird, weil die Ergebnisse des Experiments nur dann — bezo
gen auf die Aüssagen des Angeklagten — weitgehend real und 
somit beweiskräftig sein können.

Das setzt weiter voraus, daß die Ergebnisse des Experi
ments eine solche klare und eindeutige Aussage beinhalten, 
die die erforderlichen Rückschlüsse auf den Wahrheitsgehalt 
der betreffenden Angaben des Angeklagten für sich oder im 
Zusammenhang mit Informationen aus anderen Beweismit
teln mit der dazu notwendigen Sicherheit zuläßt. Ist eine 
solche Aussage nicht möglich, dann darf dies bei der Beweis
würdigung nicht zuungunsten des Angeklagten gewertet wer
den.

Diese Grundsätze beachtete das Kreisgericht bei der Ent
scheidung über den Anklagevorwurf der Brandstiftung nicht 
in gebührender Weise.

Die Ergebnisse - eines Experiments zur Brandentstehung 
wurden in die Beweiswüfdigung einbezogen, obwohl dieses 
Experiment nicht entsprechend den vorstehend dargelegten 
Anforderungen an eine solche Methode der Beweisführung 
durchgeführt worden ist. So wurden dabei Hobel- und Säge
späne verwandt, die in einem Zeitraum von 23 Stunden in 
einer Trockenkammer bei 80 °C. getrocknet wurden, obwohl 
sich am Tattage nach den Aussagen des Angeklagten und von 
Zeugen im Brandobjekt solche- Späne befanden, die an Ort 
und Stelle, d. h. in einem nach einer Seite offenen Anbau 
(Verschlag) über mehrere Tage gelagert waren. Feststellun
gen, die nur mit Hilfe eihes Sachverständigen möglich gewe
sen wären, ob und inwieweit in beiden Fällen bei den Spänen 
die gleiche Zündfähigkeit und das gleiche Brandverhalten ge.^ 
geben waren, wurden nicht getroffen. Außerdem wurde die 
brennende Zigarettenkippe bei dem Experiment; das zur In
brandsetzung der Späne führte, entgegen den Darlegungen 
im Geständnis des Angeklagten nicht auf die Späne „ge
schnippt“, sondern gelegt. Schon -angesichts der nicht vor
handenen Übereinstimmung zwischen der Art und Weise der 
Durchführung des Experiments-bzw. der dabei verwendeten 
Materialien mit den vom Angeklagten geschilderten Umstän
den durften die Ergebnisse . des Experiments bei der Beweis
würdigung nicht berücksichtigt werden. Darüber hinaus ent
sprächen die Ergebnisse des Experiments selbst dann, wenn 
vorausgesetzt würde, daß eine Inbrandsetzung der Spane un
ter den vom Angeklagten geschilderten Umständen und den 
vorhanden gewesenen Bedingungen möglich war,. deshalb 
nicht den an sie zu stellenden Anforderungen, weil sie keine 
exakte Aüssage hinsichtlich des Zeitraums zwischen dem 
„Wegschnippen“ der brennenden Zigarettenkippe und dem 
Brandausbruch treffen.

Aus einem Untersuchungsexperiment resultierende Anga
ben zur Zeitdauer eines bestimmten Vorgangs, die — wie in 
diesem Falle — nur relativ sind und die Möglichkeit beinhal
ten, daß der betreffende Zeitraum beim tatsächlichen Vor
gang auch kürzer pder länger gewesen sein könnte, ohne ihn 
konkret zu begrenzen oder begrenzen zu können, sind für die 
Führung des. Nachweises, daß das Geständnis des Angeklag
ten der Wahrheit entspricht, nicht verwertbar. Sie lassen 
vielmehr Zweifel am Wahrheitsgehalt des Geständnisses of
fen.

Das Kreisgericht hätte die Durchführung eines den dar-


